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dienen	sie	der	weltweiten	
	Terrorismusbekämpfung?

Gerechter Frieden?
„Aus	Gottes	Frieden	leben	–	für	
gerechten	Frieden	sorgen“	–	so	
lautete	der	Titel	einer	im	Okto
ber	2007	veröffentlichten	
Denkschrift	des	Rates	der	Evan
gelischen	Kirche	in	Deutsch
land.	Darin	heißt	es:	„Heute	hat	
die	Bundeswehr	als	,Einsatz
armee‘	fast	8.000	Soldaten	und	
Soldatinnen	in	neun	Friedens
missionen	auf	drei	Kontinenten	
stehen,	an	die	200.000	haben	
bislang	an	Auslandseinsätzen	

teilgenommen.	Die	neuen	
	Prioritätensetzungen,	darunter	
die,	dass	Gefährdungen	wie	der	
Terrorismus	am	Ursprungsort	
bekämpft	werden	sollen	und	
Bedrohungen	,auf	Abstand	
gehalten‘	werden	müssten,	
unterstreichen	die	Notwendig
keit	einer	breiten	öffentlichen	
Diskussion	über	den	Auftrag	
der	deutschen	Streitkräfte.“	
In	diesem	Kontext	taucht	auch	
der	Begriff	„Humanitäre	Inter
vention“	immer	öfter	auf.	
Zum	Schutze	und	zum	Wohle	
fremder	Menschen	sollen	mili
tärische	Zwangsmittel	auf	

Was	tun,	wenn	in	einem	„fer
nen	Land“	die	Menschenrechte	
systematisch	verletzt	werden,	
wenn	Gewalt	und	Krieg	herr
schen,	wenn	die	Regierung	
ihre	Bevölkerung	nicht	vor	
Übergriffen	und	Hungerkata
strophen	schützen	kann	oder	
will,	wenn	Menschen	massen
haft	zur	Flucht	gezwungen	
werden?	Ist	dann	die	Zeit	für	
eine	„humanitäre	Interven
tion“	mit	militärischen	Mitteln	
gekommen?	Sichern	militä
rische	„Friedensmissionen“	
das	Überleben	der	Menschen	
in	Kriegs	und	Krisenregionen,	
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Konzeption von Global Lernen

Die Zeitschrift „Global Lernen“ bietet Ihnen folgende 
Rubriken:
 
1. Praxis
Direkt	im	Unterricht	und	in	der	Bildungsarbeit	einsetzbare	
Arbeitsblätter	(Seite	3	und	4)	
2. Info: Zur Diskussion
Hintergrundinformationen	zum	jeweiligen	Thema	aus	unter
schiedlichen	Blickwinkeln	(Seite	5	bis	8)
3. „Brot für die Welt“ konkret
Stellungnahmen,	Einschätzungen	und	Projekte	von	„Brot	für	
die	Welt“	zum	Thema	(Seite	10)
4. Nachrichten
Wissenswertes	aus	der	Bildungsarbeit	von	„Brot	für	die	Welt“,	
dem	Arbeitskreis	„Pädagogik“	und	dem	Institut	für	Friedens
pädagogik	Tübingen	e.	V.	(Seite	11)

Praxis – zum Einsatz der Arbeitsblätter

Die	Arbeitsblätter	auf	den	Seiten	3	und	4	sind	jeweils	für	den	
Einsatz	in	einer	Unterrichtsstunde	konzipiert.	Das	entspre
chende	Arbeitsblatt	wird	für	alle	Schülerinnen	und	Schüler	
kopiert.	Die	Arbeitsblätter	eignen	sich	besonders	für	den	Ein
satz	in	Arbeitsgruppen.

Arbeitsblatt	1:	
Mit	Hilfe	von	Arbeitsblatt	1	werden	die	Argumente	„Pro	und	
Kontra“	für	weltweites	militärisches	Engagement	am	Beispiel	
des	Bundeswehreinsatzes	in	Afghanistan	diskutiert.	Die	Auf
gabe	kann	arbeitsteilig	bewältigt	werden,	indem	Kleingruppen	
die	jeweiligen	Standpunkte	analysieren	und	diskutieren	bevor	
sie	im	Plenum	zusammengestragen	werden.	Die	Identifika
tionsübung	kann	zum	Einstieg,	oder	zur	Vertiefung	verwen
det	werden.	

Arbeitsblatt	2:	
Intervenieren	oder	nicht?	Mit	Hilfe	von	Arbeitsblatt	2	sollen	
Gründe	für	(Humanitäre)	Interventionen	geprüft	und	diskutiert	
werden.	Dabei	soll	eine	Auflistung	der	Pro	und	KontraArgu
mente	für	bzw.	gegen	militärische	Interventionen	entstehen	
(vgl.	S.	6	Humanitäre	Interventionen	–	Pro	und	Kontra).
Eine	persönliche	Dimension	erhält	diese	Thematik	unter	dem	
Aspekt,	wann	sich	die	Schülerinnen	und	Schüler	selbst	an	
einer	solchen	Intervention	beteiligen	würden	bzw.	eine	(auch	
hilfsweise)	Beteiligung	verweigern	würden.	Diese	Problematik	
kann	am	Beispiel	des	AmosPreisträgers	Major	Pfaff	ent
wickelt	werden.	Während	es	bei	dem	Beispiel	„Afghanistan“	
(S.	3)	um	einen	Militäreinsatz	zur	Stabilisierung	eines	Regimes	
(und	des	AntiTerrorkrieges)	geht,	beschäftigt	sich	Arbeits
blatt	2	mit	Fragen	einer	Humanitären	Intervention.	Diese	
Unterschiede	sollten	klargestellt	werden.	Ein	zentraler	Punkt	
bei	der	humanitären	Hilfe	ist	immer	wieder	die	zivilmilitä
rische	Zusammenabreit.	Wie	wird	diese	begründet?	Welche	
Argumente	und	Erfahrungen	sprechen	dafür,	welche	dage
gen?	Warum	sprechen	sich	immer	mehr	Hilfsorganisationen	
gegen	diese	Zusammenarbeit	aus	(vgl.	S.	7)?	

fremden	Territorien	einge
setzt	werden.	Dies	bedeutet	
massive	Gewalt	anzuwenden,	
ja	Krieg	für	„höhere“	Ziele	zu	
führen.	Die	Gefahr,	dass	die	
angewendeten	militärischen	
Mittel	mit	den	angestrebten	
Zielen	nicht	übereinstim
men,	ja	diesen	sogar	zuwider	
laufen,	ist	augenscheinlich	
und	die	Geschichte	der	Inter
ventionskriege	bezeugt	die	
Berechtigung	der	Skepsis.	
Humanitäre	Intervention	
bedeutet	die	Ausschaltung	
des	staatlichen	Souveräni
tätsprinzips	und	das	Führen	
eines	Angriffskrieges	und	
stellt	damit	einen	Bruch	des	
bisherigen	Völkerrechts	dar.	
Zumindest	bis	zum	Jahr	2006,	
als	der	Sicherheitsrat	der	UN	
die	zuvor	von	der	General
versammlung	beschlossene	
„Responsibility	to	React“	über
nahm.	Eine	Übereinkunft,	die	
besagt,	dass	jeder	Staat	die	
Pflicht	hat	seine	Bevölkerung	
zu	schützen.	Wenn	dies	nicht	
geschieht,	hat	die	internatio
nale	Gemeinschaft	für	den	Fall,	
dass	die	Bevölkerung	eines	
Landes	großem	Leid	ausge
setzt	ist,	die	Pflicht,	diesen	
Schutz	zu	gewährleisten.	Die	
Legitimierung	dieses	Rechtes	
zur	militärischen	Intervention	
wird	vom	Sicherheitsrat	der	
UN	ausgesprochen.	Doch	diese	
Aufhebung	des	Souveränitäts
prinzips	trifft	in	der	Praxis	nicht	
alle	Staaten.	So	dürften	sich	die	
Staaten	der	„Ersten	Welt“	wohl	
kaum	Sorgen	um	ihre	staatli
che	Souveränität	machen.	Kein	
Land	der	Erde	würde	wegen	
massiven	Menschenrechtsver
letzungen	in	Russland	oder	in	
China	militärisch	intervenieren.
Diese	Entwicklungen	stellen	
Hilfsorganisationen	wie	„Brot	
für	die	Welt“	vor	vielfältige	
Probleme	und	sind	Anlass	für	
kontroverse	Diskussionen	in	
Gesellschaft	und	Schule.	Dabei	
geht	es	um	zentrale	Fragen	
des	menschlichen	Zusam
menlebens	und	der	gegen
seitigen	Verantwortung.

DAS THEMA

„Brot für die Welt“: 
Gewaltfreie Konflikt
bearbeitung unter
stützen 
Durch	gewaltsam	ausge
tragene	Konflikte	werden	
Männer,	Frauen	und	Kinder	
vertrieben,	entwurzelt,	
	getötet	oder	kommen	in	
anderer	Weise	zu	Schaden.
Über	Jahrzehnte	hinweg	
durchgeführte	Entwicklungs	
und	Aufbaumaßnahmen		
werden	gefährdet	oder	
zunichte	gemacht,	Gemein
schaften	werden	zerrüttet,	
das	Bildungs	und	Gesund
heitswesen	wird	zerstört,		
die	Schäden	an	der	Umwelt	
und	für	die	wirtschaftlichen	
Grundlagen	des	Lebensunter
halts	wachsen	ins	Unermess
liche.	Die	Logik	des	Krieges	
gewinnt	die	Oberhand.		
In	dieser	Situation	wird	meist	
mehr	Geld	für	kurzfristige	
humanitäre	Überlebenshilfe
aufgewandt	als	für	langfristig	
wirksame	Entwicklungsarbeit.
Dadurch	entsteht	die	Gefahr,	
dass	große	Teile	der	Bevölke
rung	von	ausländischer	Hilfe	
abhängig	werden.	
„Brot	für	die	Welt“	und	seine	
Partnerorganisationen	sind	
bestrebt,	drohende	gewalt
same	Konflikte	bereits	in	
	frühen	Stadien	zu	erkennen	
und	präventive	Maßnahmen	
einzuleiten.	Sie	bemühen	
sich	gemeinsam,	Alarm	aus
zulösen	und	Gegenkräfte		
zu	mobilisieren,	um	der	be
fürchteten	Gewaltanwen
dung	entgegenzuwirken.	
„Brot	für	die	Welt“	hilft	in
Zusammenarbeit	mit	inter
nationalen	Fachorganisatio
nen,	lokale	und	regionale	
Strukturen	der	zivilen	Kon
fliktbearbeitung	zu	ent
wickeln	und	zu	unterstützen,	
um	den	Ausbruch	von	Gewalt	
verhindern	zu	helfen.
Den Armen Gerechtigkeit 

2000. Eine Erklärung von  

„Brot für die Welt“,  

März 2000, S. 60.
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Bundeswehr in Afghanistan
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PRAXIS. ZUM HERAUSNEHMEN UND KOPIEREN

Der Bundestag hat am 12. Oktober 2007 über die Verlän-
gerung der Bundeswehreinsätze in Afghanistan positiv 
entschieden. Abgestimmt wurde über die weitere Beteili-
gung an der internationalen Schutztruppe Isaf und über 

Pro

Einsatz verlängern, um Aufbau zu sichern
Ich	werde	heute	im	Bundestag	bei	der	Abstimmung	über	das	
IsafMandat	und	die	darin	enthaltenden	TornadoAufklärungs
flugzeuge,	entgegegen	der	aktuellen	Beschluss
lage	meiner	Partei	mit	Ja	stimmen.	Der	Afgha
nistanEinsatz	der	Bundeswehr	im	Rahmen	des	
IsafMandates	ist	notwendig,	um	Entwicklung	
und	Sicherheit	gemeinsam	zu	gewährleisten.	
Afghanistan	hat	nur	dann	eine	Chance,	ein	
Staat	zu	werden,	der	seinen	Menschen	Sicher
heit	und	Freiheit	gewährleistet,	wenn	sich	die	
Staatengemeinschaft	weiterhin	im	Rahmen	von	
Isaf	dort	engagiert.	Wir	Grünen	haben	ein	mili
tärisch	abgesichertes,	aber	auf	politische	Stabi
lisierung	und	zivile	Entwicklung	ausgerichtetes	
Vorgehen	von	Anfang	an	unterstützt.	Und	es	
gibt	Erfolge:	das	afghanische	Volk	hat	eine	
Regierung	frei	gewählt,	etwa	sieben	Millionen	
junge	Menschen	besuchen	Schulen	und	Unis,	
Straßen	und	Infrastruktur	werden	langsam	auf
gebaut,	internationale	Organisationen	beteiligen	sich	an	der	
zivilen	Stabilisierung	des	Landes.	Das	ist	noch	lange	nicht	
genug.	Deutschland	und	die	Europäische	Union	müssen	die	
Mittel	für	den	zivilen	Aufbau	massiv	erhöhen.	Doch	weitere	
Fortschritte	sind	nur	möglich,	wenn	afghanische	Bevölkerung	
und	internationale	Helferinnen	und	Helfer	vor	terroristischen	
Anschlägen	der	Taliban	geschützt	werden
Die	dafür	nötige	Absicherung	kann	nur	Isaf	leisten.	
Fritz Kuhn, Vorsitzender der Fraktion der Grünen im Bundestag. 

Frankfurter Rundschau, 12. 10. 2007, S. 2.

Kontra

Die Strategie muss geändert werden
Die	bedingungslose	Zustimmung	zum	Einsatz	der	Bundeswehr	
in	Afghanistan	ist	falsch	und	nicht	mehr	vertretbar.	Die	Bun

deswehr	im	Norden	Afghanistans	gehört	
untrennbar	zu	den	NatoTruppen	mit	Isaf
Mandat.	Im	Süden	und	Osten	führen	diese	
Krieg	wie	die	USTruppen	mit	OEFMandat.	Ziel	
ist,	die	Feinde	zu	vernichten.	Aus	heiterem	
Himmel	werden	Gebäude	und	Ortschaften,	in	
denen	Taliban	vermutet	werden,	mit	Raketen	
und	Bomben	zerstört.	Viele	unbeteiligte	Zivilis
ten	werden	dabei	zerfetzt	und	getötet.	In	die
sem	Jahr	sind	schon	mehrere	hundert	Zivilis
ten	Opfer	solcher	Einsätze	auch	von	Isaf	
geworden.
Der	„Krieg	gegen	den	Terror“	ist	militärisch	
nicht	zu	gewinnen.	Nicht	im	Irak	und	nicht	in	
Afghanistan.	Jeder	Militärschlag	mit	zivilen	
Opfern	schürt	den	Hass	und	treibt	den	Taliban	
neue	Kämpfer	zu.	Auch	viele	Militärs	halten	

diese	Kriegsführung	für	kontraproduktiv.	(...)
Die	Sicherheitslage	in	Afghanistan	ist	fatal,	wird	immer	schlech
ter	von	Monat	zu	Monat.	Die	Gewalt	nahm	in	diesem	Jahr	um	
30	Prozent	zu.	Besserung	ist	nicht	in	Sicht.	Ein	Weiterso	mit	
diesem	Krieg	und	der	steigenden	Opferzahl	in	der	Zivilbevölke
rung	darf	es	nicht	geben.	(...)	Die	Forderung	nach	einem	Stra
tegiewechsel	muss	auch	für	Isaf	gelten.	Dieses	Mandat	ist	auf	
den	ursprünglichen	Inhalt	mit	polizeiähnlichen	Sicherungsauf
gaben	zurückzuführen:	Absicherung	des	Aufbaus	und	Schutz	
der	Zivilbevölkerung.	Der	Antrag	der	Bundesregierung	enthält	
das	genau	nicht,	sondern	verlängert	die	Einsätze	von	Isaf	und	
Tornados	einfach	weiter	so.	Darum	stimme	ich	mit	Nein.
HansChristian Ströbele, FraktionsVize der Grünen im Bundestag 

Frankfurter Rundschau, 12. 10. 2007, S. 2.

den Einsatz von Tornado-Aufklärungsflugzeugen. 
Bei dem Militäreinsatz in Afghanistan handelt es sich 
nicht um eine humanitäre Intervention, sondern um den 
Einsatz im Rahmen des sog. Anti-Terrorkrieges.

Fragen und Recherchen

1. Klärung der Sachfragen
•		 Was	genau	bedeutet	Isaf,	was	OEF?
•		 Wo	ist	die	Bundeswehr	genau	beteiligt:	Als	Teil	der	ISAF

Schutztruppe	sind	2.790	BWSoldaten	im	Einsatz,	davon	128	
Frauen.	Zusätzlich	sind	6	Tornados	mit	einer	Beteiligung	von	
280	Soldaten,	davon	11	Frauen,	vor	Ort.	Wo	sind	diese	genau	
stationiert?	Welche	genauen	Aufgaben	haben	sie?

•		 Wer	ist	an	Isaf	beteiligt?	Die	Isaf	Truppen	in	Afghanistan	
kommen	aus	37	verschiedenen	Ländern.	Welche	Länder	sind	
mit	wievielen	Soldaten	vertreten?

•	 An	welchen	Militäreinsätzen	ist	die	Bundeswehr	sonst	noch	
beteiligt?

2. Verstehen und Nachvollziehen der Argumente
•		 Welche	Argumente	werden	von	Fritz	Kuhn,	welche	von	

Christian	Ströbele	gebraucht?
•		 Welche	Argumente	und	Sichtweisen	werde	nicht	aufge

griffen?
3. Eine eigene Meinung bilden und begründen
•		 Welche	Argumente	überzeugen	Sie?
•		 Wie	ist	das	Verhältnis	von	ziviler	Hilfe	und	militärischem	

Engagement	in	Afghanistan	zu	bestimmten	(Vgl.	S.	10)?
•		 Wie	hätten	Sie	sich	bei	der	Abstimmung	entschieden?
4. Recherchieren Sie, wie	die	Bundestagsabgeordneten	Ihres	
Wahlkreises	abgestimmt	haben	(www.abgeordnetenwatch.de).



44
G

LO
B

A
L 

LE
R

N
E

N
 2

00
7

3 
• 

©
 „

B
R

O
T 

F
Ü

R
 D

IE
 W

E
LT

“

PRAXIS 2. ZUM HERAUSNEHMEN UND KOPIEREN

Intervenieren – aber wie?

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

Völkermord: 
In	einem	Land	werden	Mitglieder	einer	bestimm
ten	Bevölkerungsgruppe	systematisch	ermordet.
	
Vertreibung: 
Menschen	werden	z.	B.	aus	ethnischen	Gründen	
(also	aus	Gründen	ihrer	Volksgruppenzugehörig
keit)	in	großer	Zahl	in	andere	Länder	vertrieben.	

Notlagen: 
Durch	Kriege	und	Bürgerkriege	werden	Menschen	
in	katastrophale	Notlagen	(Hunger,	Armut)	
gebracht.

Unterdrückung: 
In	einem	diktatorischen	Regime	werden	
Menschen	wegen	ihrer	politischen	Meinung	
unterdrückt	und	verfolgt.

Atomwaffen: 
Nichtdemokratisch	legitimierte	Staaten	streben	
nach	Massenvernichtungswaffen.	

Terrorismus: 
Die	Regierung	eines	Landes	unterstützt	nachweis
lich	den	internationalen	Terrorismus.

Militärisch

Ein	Major	weigerte	sich	im	
April	2003,	den	Befehl	seines	
Vorgesetzten	auszuführen,	
an	der	weiteren	Entwicklung	
eines	militärischen	Software
Programms	mitzuwirken.	Zur	
Begründung	führte	er	an,	er	
könne	es	mit	seinem	Gewis
sen	nicht	vereinbaren,	
Befehle	zu	befolgen,	die	
geeignet	seien,	Kriegshand
lungen	im	Irak	zu	unterstüt
zen.	Dabei	machte	er	gel
tend,	sein	Vorgesetzter	habe	
vor	Befehlserteilung	ihm	
gegenüber	ausdrücklich	
nicht	ausschließen	können,	
dass	mit	der	Arbeit	an	dem	
Projekt	eine	Beteiligung	der	
Bundeswehr	an	dem	von	ihm	
als	völkerrechtswidrig	ange
sehenen	Krieg	gegen	den	

Irak	unterstützt	werde.	In	die
sem	Zusammenhang	kritisierte	
er,	dass	Bundeswehrange
hörige	in	Kuweit	stationiert	
würden,	deutsche	Soldaten	an	
AWACSFlügen	beteiligt	seien,	
USLiegenschaften	in	Deutsch
land	bewachten	und	dass	
Überflug	und	Landerechte	für	
die	im	Irak	operierenden	
Streitkräfte	der	USA	gewährt	
würden.	Er	hielt	dies	für	ver
fassungs	und	völkerrechts
widrige	Unterstützungs
leistungen.	
Das	Truppendienstgericht	
setzte	den	Soldaten	wegen	
eines	Dienstvergehens	in	den	
Dienstgrad	eines	Hauptmanns	
herab.	Hiergegen	hat	der	Sol
dat	Berufung	eingelegt	und	
beantragt,	ihn	freizusprechen.	

Der	Wehrdisziplinaranwalt	hat	
ebenfalls	Berufung	eingelegt	
und	beantragt,	den	Soldaten	
aus	dem	Dienstverhältnis	zu	
entfernen.	
Der	2.	Wehrdienstsenat	des	
Bundesverwaltungsgerichts	in	
Leipzig	hat	den	Soldaten	
	freigesprochen,	weil	dem		
Soldaten	ein	Dienstvergehen	
nicht	nachzuweisen	war.
www.bverwg.de/media/

archive/3059.pdf

Der Journalist Andreas 
Zumach in seiner Laudatio:
Eigentlich	ist	das	Verhalten	
von	Florian	Pfaff	eine	Selbst
verständlichkeit;	eine	Selbst
verständlichkeit,	die	die	Regel	
sein	sollte	unter	den	240	000	
deutschen	Staatsbürgern	in	
Uniform	eine	Selbstverständ
lichkeit,	die	eigentlich	keiner	

besonderen	Erwähnung	
bedürfte,	geschweige	denn	
eines	Preises.

Major	Pfaff	wurde	im	März	
2007	mit	dem	AmosPreis	
2007	der	Offenen	Kirche	für	
sein	mutiges	Eintreten	gegen	
jeden	Angriffskrieg	ausge
zeichnet.
www.offenekirche.de

Arbeitsfragen
•	 Wie	beurteilen	Sie	das	Ver
halten	von	Major	Pfaff?
•	 Halten	Sie	die	Verleihung	
des	Amos	Preises	an	Major	
Pfaff	für	richtig?
•	 Recherchieren	Sie:	Wer	
war	Amos?	Warum	heißt	der	
Preis	so?
•	 Was	meinen	Sie	zu	der	
Äußerung	von	Andreas	
Zumach?

Amos Preis 2007 für Major Pfaff

Mit zivilen

Mitteln

JA NEIN

Intervenieren ?
Zur Diskussion:
•	 Welche	Ziele	sollten	Ihrer	

Meinung	nach	bei	den	
jeweiligen	Beispielen	eine	
Intervention	haben?

•	 Mit	welchen	Mitteln	
könnten	diese	Ziele	am	
besten	erreicht	werden?

•	 Was	bedeutet	eine	militä
rische	Intervention,	was	
eine	Intervention	ohne	
Militär	konkret?

•	 Was	geschieht	in	dem	
betreffenden	Land	nach	
der	Intervention?

•	 Wann	und	wie	sollten	die	
ausländischen	Truppen	
das	Land	wieder	verlas
sen?

•	 In	der	Politik	wird	für	
militärische	Interventi
onen	zum	Schutz	vor	
schweren	Menschen
rechtsverletzungen	der	
Begriff	„Humanitäre	
Intervention“	verwendet.	

	 Welche	Assoziationen	
schwingen	bei	diesem	
Begriff	mit.	

	 Warum	wird	gerade	die
ser	Begriff	verwendet?	
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Verantwortung zum Schutz

Verantwortung 
des Staates
Unabhängig	von	der	Frage	
nach	der	Wirksamkeit	(humani
tärer)	militärischen	Einsätze	
ergeben	sich	dabei	gravie
rende	Probleme:	Das	Haupt
problem	ist	die	in	der	UN
Charta	in	Artikel	2	Absatz	4	
festgeschriebene	staatliche	
Souveränität,	die	jede	Einmi
schung	in	einen	Staat	von	
außen	untersagt.	Eine	militä
rische	Intervention	wird	durch	
das	Gewaltverbot	explizit	
geächtet	und	einem	Staat	für	
einen	solchen	Fall	sogar	ein	
Widerstandsrecht	gegen	diese	
Intervention	zugebilligt	
(Artikel	51).	

Eine	von	der	UN	beauftragte	
Kommission	befasste	sich	mit	
diesem	Dilemma.	Den	Ausweg	
fand	die	Kommission	darin,	
dass	sie	den	Begriff	der	staatli
chen	Souveränität	mit	neuem	
Inhalt	gefüllt	hat.	Nach	ihrer	
Auffassung	ist	staatliche	Sou
veränität	von	nun	an	nicht	als	
absolut	anzusehen,	sondern	
an	eine	bestimmte	Vorausset
zung	geknüpft:	den	Schutz	
der	eigenen	Bevölkerung,	bei
spielsweise	vor	Kriegen	oder	
Verfolgung,	aber	auch	vor	
Hungerkatastrophen	oder	
durch	Naturereignisse	verur
sachtes	Leid.	Für	den	Fall	also,	
dass	die	Bevölkerung	eines	
Landes	einem,	wie	es	in	dem	
Bericht	heißt,	„großen	Leid“	
ausgesetzt	ist	und	der	Staat	
diesen	Zustand	nicht	beenden	
will	oder	kann,	ist	die	internati
onale	Staatengemeinschaft	
gefragt.	An	sie	geht	die	Ver
antwortung	für	die	Bürger	
über,	der	Staat	kann	sich	dann	
nicht	mehr	auf	seine	Souverä
nität	berufen.
Vgl. Helge von Horn: „Humani

täre Intervention“ und die UN

Charta. Die geplante „Weiter

entwicklung“ des Völker

rechtes. April, 2004. 

http://www.unikassel.de/fb5/

frieden/themen/UNO/horn.

html 

Responsibility 
to protect 
Responsibility to protect 
populations from genocide, 
war crimes, ethnic clean-
sing and crimes against 
humanity
139.	The	international	commu
nity,	through	the	United	
Nations,	also	has	the	responsi
bility	to	use	appropriate	diplo
matic,	humanitarian	and	other	
peaceful	means,	in	accordance	
with	Chapters	VI	and	VIII	of	the	
Charter,	to	help	to	protect	
populations	from	genocide,	
war	crimes,	ethnic	cleansing	
and	crimes	against	humanity.	
In	this	context,	we	are	pre
pared	to	take	collective	action,	
in	a	timely	and	decisive	man
ner,	through	the	Security	
Council,	in	accordance	with	
the	Charter,	including	Chapter	
VII,	on	a	casebycase	basis	and	
in	cooperation	with	relevant	
regional	organizations	as	
appropriate,	should	peaceful	
means	be	inadequate	and	nati
onal	authorities	are	manifestly	
failing	to	protect	their	popula
tions	from	genocide,	war	cri
mes,	ethnic	cleansing	and	cri
mes	against	humanity.
United Nations, General 

Assembly A/RES/60/1, 

24. 10. 2005.

Kategorien 
Internationaler 
Militäreinsätze
1.	Die	meisten	Einsätze	sind	
Beobachtungs,	Überwa
chungs	und	Sicherungsmissi
onen.	Ihre	Hauptfunktion	
besteht	darin,	Vereinbarungen	
zur	Konfliktreduktion	mit	
internationaler	Militärpräsenz	
Nachdruck	zu	verleihen.	Meist	
handelt	es	sich	um	Opera
tionen	mit	Zustimmung	der	
Streitparteien.	(…)

2.	Längerfristige	Konsolidie
rungs	und	Stabilisierungsmis
sionen	in	Nachkriegsgesell
schaften	bilden	eine	zweite	
Fallgruppe.	Nach	Beendigung	

eines	Krieges	oder	Bürger
krieges	ist	nur	in	einem	
sicheren	Umfeld	der	Neubau	
staatlicher	Strukturen	möglich.	
Die	Kürzel	EUFOR,	KFOR	und	
ISAF	stehen	für	die	Beispiele	
Bosnien	(1995),	Kosovo	(1999)	
und	Afghanistan	(2001).	(...)

3.	Interventionskriege	stellen	
die	dritte	und	zugleich	proble
matischste	Gruppe	militä
rischer	Operationen	dar.	Der	
Kosovokrieg	1999	verstieß	
gegen	das	Völkerrecht,	wie	
sehr	vor	dem	Hintergrund	der	
Erfahrungen	mit	Massakern	
und	Massenvertreibungen	in	
Bosnien	seither	auch	über	
seine	Legitimität	gestritten	
wird.	Ein	eindeutiger	Verstoß	
gegen	das	Kriegsverbot	der	
UNCharta	war	der	Irakkrieg	
von	2003.	

4.	Ein	weiterer	Interventions
grund	wäre,	Gewaltexzesse	
gegenüber	wehrlosen	Bevöl
kerungsgruppen	zu	unterbin
den,	deren	Regierung	dazu	
nicht	willens	oder	fähig	ist.	
Dies	ist	das	Anliegen	der	vom	
UNGipfel	im	September	2005	
verabschiedeten	internatio
nalen	Schutzverantwortung,	
der	„Responsibility	to	Protect“.
Friedensgutachten 2007.  

Stellungnahme der Herausge

ber: Aktuelle Entwicklungen 

und Empfehlungen. 

http://inef.unidue.de/friedens

gutachten/

„Responsibility 
to Protect“ basiert 
auf drei zentralen 
Elementen: 
1.	Der	Schwerpunkt	des	Kon
zeptes	liegt	grundsätzlich	auf	
der	„Verantwortung	zur	Prä
vention“.	Lassen	sich	syste
matische	Gewalt	sowie	große	
Verluste	von	Menschenleben	
nicht	verhindern	kommt	es	
zur	„Reaktion“

2.	Maßnahmen	der	Reaktion	
sollen	zunächst	nichtmilitä
rischer	Art	sein,	und	können	
Sanktionen	oder	Embargos	
beinhalten.	Erst	nach	dem	
Fehlschlagen	aller	nichtmili
tärischen	Maßnahmen	zum	
Schutz	der	Zivilbevölkerung,	
können	auch	militärische	Mit
tel	und	die	Möglichkeit	einer	
militärischen	Intervention	in	
Betracht	gezogen	werden.

3.	Verantwortung	zum	Wie
deraufbau	nach	einem	
bewaffneten	Konflikt	(mit	
militärischer	Intervention)	
und	Maßnahmen	zur	Konsoli
dierung	von	Frieden	in	Post
Konfliktgesellschaften.

Der Begriff
Der	Begriff	„Responsibility	to	
Protect“	(auch	R2P;	deutsch	
Verantwortung	zum	Schutz)	
ist	ein	relativ	neues	Konzept	
der	internationalen	Politik.	
Unter	dem	Schlagwort	R2P	
wird	eine	ethische	und	mora
lische	Verantwortlichkeit	der	
internationalen	Staatenge
meinschaft,	vornehmlich	der	
UN,	gegenüber	Staaten	und	
ihrer	politischen	Führung	
bezeichnet,	die	innerhalb	
ihres	Territoriums	die	Krite
rien	von	Good	Governance	
(deutsch	gute	Regierungs
führung)	entweder	nicht	
erfüllen	können	oder	wollen.
www.wikipedia.org
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Humanitäre Interventionen, 
also militärische Interven-
tionen zur Beendigung von 
schweren Menschenrechts-
verletzungen werden sehr 
kontrovers diskutiert. 
Hier die wichtigsten Pro- 
und Kontra-Argumente: 

Pro
•	 Die	Weltgemeinschaft	darf	
und	kann	angesichts	schwerer	
Menschenrechtsverletzungen	
und	großen	menschlichen	Lei
dens	nicht	gleichgültig	und	
untätig	bleiben	und	sich	hinter	
den	Prinzipien	der	Souveräni
tät	und	Nichteinmischung	ver
schanzen;
•	 in	extremen	Fällen	von	
Staatsauflösungs	und	Chaoti
sierungsprozessen,	begleitet	
von	massenhaftem	Sterben,	

weitflächigen	Hungersnöten	
und	umfangreichen	Fluchtbe
wegungen	gibt	es	keine	Alter
native	zu	einer	militärischen	
Absicherung	humanitärer	Hilfe;
•	 der	klassische	Blauhelm
einsatz	erweist	sich	angesichts	
solcher	Situationen	als	völlig	
unangemessen	und	unwirk

sich	handfeste	Eigeninteressen	
(ökonomischer,	strategischer	
oder	innenpolitischer	Art)	ver
bergen.	Angesichts	der	Domi
nanz	des	Nordens	(der	OECD
Länder)	in	der	UNO	(Sicher
heitsrat)	droht	dem	Süden	
eine	Art	von	„humanitärem	
Kolonialismus“;

sam,	da	er	an	relativ	stabile	
politische	Bedingungen	und	
an	die	Zustimmung	der	Kriegs
parteien	gebunden	ist	und	auf	
militärischen	Zwang	verzichtet.	
Um	nicht	hilflos	wie	„Schieß
budenfiguren“	herumzuste
hen,	bedarf	es	eines	neuen,	
sogenannten	„robusten“	Typs	
von	Blauhelmeinsatz,	der	auch	
ohne	die	Zustimmung	von	
Kriegsparteien	möglich	ist	und	
auch	Zwang	anwenden	kann;
•	 die	wesentliche	Aufgabe	sol
cher	Interventionsgruppen	soll	
der	Schutz	humanitärer	Hilfe	
und	die	Sicherung	lebenswich
tiger	Einrichtungen	sein;
•	 die	militärische	Intervention	
selbst	kann	und	soll	keine	
	politischen	Probleme	lösen,	
auch	kein	Ersatz	für	nicht	mili
tärische	Mittel	der	Einmi
schung	sein,	sondern	einen	
sicherheitspolitischen	Beitrag	
zu	einer	umfassenden	zivilen	
Problemlösung	leisten.

Kontra
•	 Dem	Mißbrauch	sind	Tür	
und	Tor	geöffnet.	Hinter	der	
menschenrechtlichen	und	
humanitären	Bemäntelung	
von	Interventionen	können	

führen.	Im	Falle	Somalias	
	beispielsweise	hat	es	solche	
Verstöße	von	UNTruppen	
erwiesenermaßen	gegeben;
•	 humanitäre	Interventionen	
ermangeln	eines	langfristigen	
politischen	Konzeptes	mit	klar	
definierten	politischen	Zielen,	
denen	sich	die	militärischen	
Maßnahmen	unterzuordnen	
haben.	Denn	mit	einem	kurz
fristigen	Kurieren	humanitärer	
Probleme	ist	es	in	der	Regel	
nicht	getan;	vielmehr	müssen	
auch	die	strukturellen	Pro
bleme	und	Konfliktursachen	
politisch	thematisiert	werden,	
die	zu	der	akuten	humanitären	
Notsituation	geführt	haben;
•	 humanitäre	Interventionen	
sind	oft	nur	Ersatz	für	feh
lende	politische	Konzepte	und	
Problemlösungsperspektiven,	
für	beizeiten	ausgebliebene	
Krisen	und	Katastrophenvor
beugung;	demgegenüber	wer
den	sie	zum	Selbstzweck	und	
zur	symbolischen	Aktion,	um	
vom	eigenen	Nichtstun	abzu
lenken	und	die	öffentliche	
Meinung	zu	beruhigen;
•	 humanitäre	Interventionen	
werden	nur	selektiv	nach	
unklaren	Kriterien	durchge
führt.	Eine	Gleichbehandlung	
aller	Fälle	findet	nicht	statt.	
Nicht	das	Ausmaß	von	Men
schenrechtsverletzungen	und	
menschlichem	Leiden	
bestimmt	die	Interventions
entscheidung,	sondern	eine	
Kombination	aus	politischen	
Interessen,	Medienaufmerk
samkeit	und	Druck	der	öffent
lichen	Meinung;
•	 humanitäre	Interventionen	
dienen	letztendlich	einem	
strukturkonservativen	Krisen
management,	um	von	den	
eigentlichen	Erfordernissen	
durchgreifender	Reformmaß
nahmen	zur	Lösung	der	globa
len	„sozialen	Frage“	abzulenken.
Vgl. Volker Matthies: Immer 

wieder Krieg? Wie eindämmen? 

Beenden? Verhüten? Schutz 

und Hilfe für die Menschen? 

Opladen 1994, S. 61 f.

•	 der	Krieg	als	Mittel	der		
Politik	wird	wieder	salonfähig;		
es	kommt	zu	einer	Relegiti
mierung	militärischer	Gewalt	
im	Zeichen	der	Humanität,		
was	fatal	an	Konzepte	des	„ge
rechten	Kriegs“	erinnert;
•	 humanitäre	Interventionen	
dienen	der	Legitimations
beschaffung	von	Streitkräften	
nach	dem	Kalten	Krieg,	die	
nach	neuen	Aufgaben	suchen;
•	 Militäreinsätze	entfalten	ihre	
eigene	Logik,	entgleiten	der	
politischen	Kontrolle	und	ver
stricken	sich	in	eine	unge
wollte	Eskalationsdynamik;	die	
Interventionstruppen	werden	
schließlich	zur	Kriegspartei	in	
einem	offenen	Bürgerkrieg;
•	 Militäroperationen	erschwe
ren	die	humanitäre	Hilfe,	die	
immer	stärker	„militarisiert“	
und	in	das	Konfliktgeschehen	
verwickelt	wird;	vor	allem	ver
liert	humanitäre	Hilfe	ihre	
strikte	politische	Unparteilich
keit,	während	die	Truppen	sich	
oft	nur	noch	selbst	schützen;
•	 die	Logik	des	Krieges	kann	
zu	schweren	Verstößen	gegen	
das	Gebot	der	Verhältnismä
ßigkeit	und	gegen	die	Regeln	
des	humanitären	Völkerrechts	

Humanitäre 
Intervention
Als	Humanitäre	Intervention	
wird	der	–	meist	gewaltsame	
–	Eingriff	in	das	Hoheitsge
biet	eines	anderen	Staates	
bezeichnet,	der	den	Schutz	
von	Menschen	in	einer	
humanitären	Notlage,	bei
spielsweise	bei	großflächigen	
Menschenrechtsverlet
zungen,	zum	Ziel	hat.	Im	
engeren	Sinn	beziehen	sich	
humanitäre	Interventionen	
auf	die	einheimische	Bevöl
kerung,	nicht	auf	den	Schutz	
von	Staatsbürgern	der	inter
venierenden	Länder	(humani
täre	Rettung).	Vorausgesetzt	
wird,	dass	der	betroffene	
Staat	selbst	nicht	in	der	Lage	
oder	nicht	willens	ist,	den	
Gefährdeten	selbst	Schutz	zu	
bieten.	Die	Humanitäre	Inter
vention	ist	nicht	als	Instru
ment	in	der	Charta	der	Ver
einten	Nationen	verankert	
und	kollidiert	mit	dem	Sou
veränitätsprinzip,	weswegen	
die	völkerrechtliche	Zulässig
keit	der	humanitären	Inter
ventionen	umstritten	ist.
www.wikipedia.org
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Humanitäre Hilfe 
darf nicht die Hure 
der Politik sein
Wir	haben	gerade	aus	der	jün
geren	Entwicklung	seit	den	Bal
kanKriegen	gelernt,	dass	von	
unserer	bzw.	westlichen	Regie
rungen	und	den	großen	Medien	
in	solchen	Konflikten,	in	denen	
man	massive	Interessen	verfolgt	
und	politischmilitärischkriege
risch	intervenieren	will,	das	
ethische,	humanitäre	Argument	
immer	stärker	als	politisch
ethische	Rechtfertigung	einge
setzt	und	die	humanitäre	Hilfe	
immer	enger	in	die	politische	
Kriegs	und	Nachkriegsstrategie	
ein	und	untergeordnet	wird	–	
sozusagen	als	öffentlichkeits
wirksame	und	den	schmerz
haften	Krieg	mildernde	humani
täre	Unterkomponente.

nannte	jüngst	die	humani
tären	Organisationen	selten	
unverblümt	„einen	Machtmul
tiplikator,	einen	wichtigen	Teil	
unserer	Kampftruppen“.	Ent
sprechend	werden	Vorgaben	
gemacht,	wer	wem	helfen	
darf	–	entsprechend	den	poli
tischen	und	militärstrate
gischen	Zielsetzungen.

Diese	Art	von	Zusammenarbeit	
wird	nicht	durch	argumenta
tive	Überzeugungsarbeit	von	
Regierungsseite	bewirkt,	son
dern	sie	kommt	vor	allem	über	
Konkurrenz	und	Zugang	zu	
öffentlichen	Mitteln,	Gunst	
bzw.	Ungunstbeweise	der	
großen	Medien,	und	damit	des	
davon	abhängigen	Spenden
marktes	zu	Stande.	(…)

hier	humanitäre	Organisationen	
klare	politische	Signale	gesetzt	
und	Wirkung	gehabt	–	trotz	
„do	no	harm“,	das	offensicht
lich	wesentlich	zu	kurz	greift.

Mehr	noch	haben	wir	seitdem	
erlebt,	wie	humanitäre	Hilfsak
tivisten	sogar	selbst	so	
genannte	„humanitäre	Inter
ventionen“	gefordert	haben.	
Aus	einem	Konzept	zur	Ein
dämmung	des	Krieges,	als	das	
die	humanitäre	Hilfe	begann,	
wurde	mit	der	Betonung	des	
so	genannten	„humanitären	
Imperatives“	eine	Kriegslegiti
mation.

„Humanitarismus“	wurde	mit	
öffentlicher	Unterstützung	so	
genannter	humanitärer	Orga
nisationen	zum	propagandisti
schen	Vorwand	für	militärische	
Aktivitäten	(deren	wahre	
Gründe,	wie	wir	wissen,	ganz	
anderswo	lagen	und	kaum	
waren	die	Kriege	im	Gange	
und	erst	recht:	kaum	waren	sie	
vorüber,	hat	sich	kein	Mensch	
mehr	für	die	humanitäre	Lage	
der	Menschen	interessiert	–	
siehe	Balkan,	siehe	Afgha
nistan).
Cornelia FüllkrugWeitzel, 

März 2003

www.brotfuerdiewelt.de

Wir brauchen Alterna
tiven zur militärischen 
Eskalation! 
Es	müssen	nationale	Friedens
prozesse	gefördert	werden,	in	
denen	die	Politik	zusammen	
mit	der	Zivilgesellschaft	–	
unter	Einbeziehung	aller	
gesellschaftlichen	Gruppen	wie	
der	Religionsgemeinschaften	
und/oder	Kulturgruppen,	Wis
senschaft	–	die	ethnische	
Benachteiligung,	die	sozialen	
Probleme	und	die	tiefen	
wechselseitigen	Ängste	bear
beitet.	Prozesse,	die	auf	fried
liche	Lösungen,	auf	Ausgleich	
und	auf	demokratisches	
Zusammenleben	orientiert	
sind.

Code 
of Conduct 
„Wir	werden	darauf	achten,	
dass	wir	nicht	zum	Instru
ment	der	Außenpolitik	von	
Regierungen	werden.	
Wir	sind	Organisationen,	die	
unabhängig	von	Regierungen	
handeln.	Deshalb	formulieren	
wir	unsere	eigenen	Vorge
hens	und	Durchführungs
strategien.	
Wir	haben	nicht	die	Absicht,	
Regierungspolitik	umzuset
zen	(...)	ebenso	wenig	wer
den	wir	uns	zu	Handlangern	
für	die	Außenpolitik	der	
Geberregierungen	machen.“
Cornelia FüllkrugWeitzel in 

Anspielung auf den „Code of 

Conduct in Disaster Response 

Programmes“.

www.ifrc.org/publicat/con

duct/code.asp

(…)	Die	gegenwärtige	Situation	
gibt	Anlass	zu	der	Behaup
tung,	die	zivilen	humanitären	
Hilfsorganisationen	stehen	in	
solchen	Konflikten	zunehmend	
in	Gefahr,	zu	effizienten	
humanitären	„Dienstleistern“	
funktionalisiert	zu	werden,	die	
sich	nicht	nur	der	kriegeri
schen	Logik	zu	beugen	haben,	
sondern	in	die	konkreten	mili
tärstrategischen	Planungen	
eingebaut	–	neudeutsch	„ein
gebettet“	–	werden.

Der	humanitären	Hilfe	im	
Tross	der	Besatzungsmacht	
wird	die	Funktion	zugewiesen	
„to	win	the	hearts	and	minds	
of	people“.	Colin	Powell	

Seit	dem	KosovoKrieg,	spätes
tens	nach	dem	11.	September,	
erleben	wir	aber	als	Wechsel
bad,	wie	westliche	und	speziell	
USPolitik	in	solchen	lokalen	
Konflikten	nun	eine	globale	
Herausforderung	sieht	und	die	
kriegerische	Intervention	als	
ethische	Lösung	fordert.	Und	
die	betroffene	Bevölkerung	
erlebt,	wie	humanitäre	Organi
sationen	ihr	Personal	und	Hilfs
leistungen	vor	der	drohenden	
militärischen	Intervention	
abziehen	und	nach	erfolg
reicher	Intervention	wieder	
unter	dem	Schutz,	ja	sogar	im	
direkten	Tross	des	siegreichen	
Militärs	zurückkehren.	Gewollt	
oder	ungewollt	haben	auch	

Wir	brauchen	ein	internatio
nales	Engagement,	in	dem	
zivile	Organisationen	und	Kir
chen	nicht	nur	humanitäres	
und	soziales	Leid	lindern,	son
dern	Versöhnung,	demokra
tische	Partizipation	und	
Zusammenleben	fördern.

Wir	brauchen	eine	internatio
nale	Politik,	die	statt	militä
rischer	Intervention	den	zivilen	
Friedensprozess	unterstützt,	
rechtsstaatliche	Institutionen	
stärkt	und	dem	ethnischen	
Extremismus	jeglicher	Couleur	
eine	klare	Absage	erteilt	und	
ihm	jegliche	finanzielle,	militä
rische	und	politische	Unter
stützung	und	Anerkennung	
entzieht.
Comelia FüllkrugWeitzel, 

Direktorin Ökumenische 

Diakonie; Dr. Martin Salm, 

Caritas International.

epdEntwicklungspolitik, 

14/2001, S. 35 f.
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EKD: Grenzen kollektiver Schutzverantwortung

INFO: ZUR DISKUSSION

Grenzen kollektiver 
Schutzverant
wortung bei inner
staatlichen 
Bedrohungen 
Seit	dem	Ende	des	OstWest
Konflikts	ist	immer	öfter	die	
Frage	aktuell	geworden,	ob	es	
ethisch	und	rechtlich	legitim	
sein	kann,	über	die	Sicherung	
des	zwischenstaatlichen	Frie
dens	hinaus	auch	den	Schutz	
der	Bevölkerung	eines	ande
ren	Staates	vor	schwerwie
gendem	Unrecht	mit	militä
rischer	Zwangsgewalt	zu	
gewährleisten	(sog.	„humani
täre	Intervention“).	Mit	dem	
hier	in	Betracht	kommenden	
schwerwiegenden	Unrecht	ist	
die	systematische	und	massive	
Verletzung	der	Menschen
rechte	(und	die	damit	verbun
dene	Bedrohung	des	Friedens)	
gemeint.	Aus	dem	Menschen
rechtsethos	dürfen	jedoch	
keine	vorschnellen	Konse
quenzen	für	die	Rechtferti
gung	von	Militärinterventionen	
gezogen	werden.	Dies	gilt	
schon	deshalb,	weil	der	Idee	
der	Menschenrechte	zwar	ein	
universeller	Gültigkeitsan
spruch	eignet,	sie	aber	nach	
wie	vor	unterschiedlich	ausge
legt	und	verstanden	werden.	
Um	ihren	Anspruch	auf	Allge
meingültigkeit	einzulösen,	
bedarf	es	langfristiger	inter
kultureller	Verständigungspro
zesse.	Solche	Verständigung	
ist	eine	zivile	und	zivilgesell
schaftliche	Aufgabe,	für	die	
der	interreligiöse	und	interkul
turelle	Dialog	von	hoher	
Bedeutung	ist.	

(111)	Dass	hinter	dem	Schutz	
der	Menschenrechte	die	Ach
tung	der	Staatensouveränität	
zurückzutreten	habe,	ist	zwar	
ein	im	Prinzip	richtiger	Ansatz;	
es	ist	aber	fraglich,	inwieweit	
er	Interventionen	mit	Waffen
gewalt	rechtfertigen	kann.		
Das	herkömmliche	Interventi
onsverbot	ist	in	der	elemen
taren	Friedensfunktion	
begründet,	die	der	Achtung	

der	Rechtsgleichheit	der	Staa
ten	und	ihrer	territorialen	
Unversehrtheit	zukommt;	es	
schützt	aber	auch	die	Auto
nomie	des	Staatsvolkes	bei	der	
Gestaltung	seiner	politischen	
Verhältnisse.	Diese	sollten	
überall	demokratisch	und	
menschenrechtlich	sein,	aber	
eben	durch	die	Autonomie,	
die	Selbstgesetzgebung	der	
Völker.	Die	Anerkennung	und	
Garantie	der	bürgerlichen,	
politischen	und	sozialen	Men
schenrechte	kann	nicht	an	
staatlich	organisierten	Gemein
wesen	vorbei,	sie	muss	viel
mehr	in	ihnen,	mit	ihnen	und	
durch	sie	verwirklicht	werden.	
Selbst	Rückfälle	in	die	Despotie	
rechtfertigen	nicht	als	solche	

nahme	vom	Prinzip	der	militä
rischen	NichtIntervention	
kann	erst	dann	in	Betracht	
kommen,	wenn	ein	Staat	nicht	
einmal	seine	primäre	Funktion	
(nämlich	die	des	Lebens
schutzes	der	Bevölkerung	und	
der	Aufrechterhaltung	eines	
minimalen	Rechtszustands)	
erfüllt,	oder	wenn	sich	die	
Konfliktparteien	eines	Bürger
kriegs	von	Maximen	leiten	
	lassen,	die	verfasste	Rechts
verhältnisse	überhaupt	aus
schließen.

(112)	Erlaubnisgrund	für	Militär
interventionen	aus	humani
tären	Gründen	können	nur	
aktuelle,	schwerste	Unrechts
handlungen	sein,	die	die	mini

Prüfkriterien 
Militäreinsätze
•	 Gibt	es	dafür	einen	hin

reichenden	Grund?	
•	 Sind	diejenigen,	die	zur	

Gewalt	greifen,	dazu	aus
reichend	legitimiert?	

•	 Verfolgen	sie	ein	verant
wortbares	Ziel?	

•	 Beantworten	sie	ein	ein
getretenes	Übel	nicht	mit	
einem	noch	größeren?	

•	 Gibt	es	eine	Aussicht	auf	
Erfolg?	

•	 Wird	die	Verhältnismäßig
keit	gewahrt?	

•	 Bleiben	Unschuldige	ver
schont?

EDK Denkschrift. Gütersloh 

2007, S. 66.

ein	bewaffnetes	Eingreifen	
von	außen;	es	muss	vorrangig	
Sache	der	Mitglieder	eines	
Gemeinwesens	selber	bleiben,	
ihre	politischen	Freiheiten	wie
derherzustellen	oder	in	einer	
veränderten	politischen	Ord
nung	zu	erringen.	Auch	im	Fall	
bürgerkriegsähnlicher	Kon
flikte	darf	ein	militärisches	Ein
greifen	von	außen	nicht	die	
Auseinandersetzung	im	Innern	
ersetzen,	solange	die	Konflikt
parteien	zur	Selbsthilfe	fähig	
sind	und	eine	politische	Kons
titution	anstreben.	Eine	Aus

male	Friedensfunktion	einer	
politischen	Ordnung	über
haupt	beseitigen	und	der	
Selbstbestimmung	der	Bevöl
kerung	die	Grundlage	entzie
hen,	indem	ganze	Gruppen	
einer	Bevölkerung	an	Leib	und	
Leben	bedroht	und	der	Ver
nichtung	preisgegeben	wer
den.	Ein	Staat,	in	dem	die	phy
sische	Existenz	der	Bürger	
akut	bedroht	ist	oder	in	dem	
große	Teile	der	Bevölkerung	
kollektiv	entrechtet	werden,	
hat	den	Anspruch	auf	Respek
tierung	seiner	territorialen	und	

politischen	Integrität	verwirkt.	
Bei	Menschheitsverbrechen	
wie	einsetzendem	Genozid,	
Massenmord	an	Minderheiten,	
Massakern	an	ethnischen	
Gruppen	und	ethnischer	Ver
treibung,	kollektiver	Folter	
und	Versklavung	kann	militä
risches	Eingreifen	gerechtfer
tigt	sein,	wenn	die	weiteren	
Kriterien	rechtserhaltenden	
Gewaltgebrauchs	erfüllt	sind.

(113)	Erforderlich	ist	insbeson
dere	eine	Autorisierung	durch	
die	Weltorganisation,	d.	h.	nach	
den	Regeln	des	kollektiven	
Sicherheitssystems	der	UN	
oder	einer	regionalen	Organisa
tion	kollektiver	Sicherheit.	(…)

(114)	Gegenüber	einer	nicht	
durch	den	UNSicherheitsrat	
mandatierten,	sondern	extra
legal	als	Nothilfe	gerechtfer
tigten	–	durch	einzelne	Staa
ten	oder	Staatenbündnisse	–	
bestehen	stärkste	Bedenken.	
Aus Gottes Frieden leben – Für 

gerechten Frieden sorgen.

Eine Denkschrift des Rates der 

Evangelischen Kirche in 

Deutschland. Gütersloh 2007, 

S. 74 ff.
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Afghanistan: Zivile und militärische Maßnahmen

INFO: ZUR DISKUSSION

Die Bundeswehr 
soll nicht mehr 
als „ziviler Aufbau
helfer“ in Afgha
nistan auftreten. 
Vertreter	deutscher	Hilfsorga
nisationen	verlangten	unmit
telbar	vor	der	(…)	Parlaments
abstimmung	über	die	Verlän
gerung	der	Bundeswehrman
date	in	Afghanistan	einen	radi
kalen	Kurswechsel	für	das	Vor
gehen	im	Land	am	Hindukusch.	
Deutsche	Soldaten	und	ebenso	
die	übrigen	Verbände	der	
Internationalen	Sicherheitsun
terstützungstruppe	(Isaf)	für	
Afghanistan	„sollen	sich	künf
tig	ausschließlich	auf	ihre	Kern
aufgaben,	die	militärische	Frie
denssicherung,	konzentrieren	
und	den	Wiederaufbau	den	
zivilen	Akteuren	überlassen“,	
forderte	Jürgen	Lieser	vom	
Verband	Entwicklungspolitik	
deutscher	Nichtregierungs
organisationen.
Die Welt, 9. 10. 2007

Instrumentalisie
rung des humani
tären Mandats
Eines	der	schwerwiegenden	
Probleme	für	die	Arbeit	der	
NROs	resultiert	aus	dem	Kon
zept	der	zivilmilitärischen	
Zusammenarbeit,	das	von	der	
Bundesregierung	und	anderen	
Regierungen,	die	im	Rahmen	
von	ISAF	und	OEF	engagiert	
sind,	aktiv	verfolgt	wird.	Die	
Bundesregierung	betrachtet	
das	Modell	der	„zivilmilitärisch	
vernetzten	Sicherheit“	und	die	
regionalen	zivilmilitärischen	
Wiederaufbauteams	(Provincial	
Reconstruction	Teams/PRTs)	als	
„Erfolgsmodell“.	Aus	Sicht	der	
NROs	ist	nicht	nur	die	Tatsache	
problematisch,	dass	die	staat
liche	Entwicklungszusammen
arbeit	zusehends	in	eine	eng
maschige	Kooperation	mit	der	
Bundeswehr	eintritt	und	dabei	
ihre	Eigenständigkeit	zu	verlie
ren	droht,	sondern	auch,	dass	
das	Militär	um	die	„Herzen	und	
Köpfe“	der	Menschen	zu	gewin
nen,	immer	mehr	Aufgaben	im	
Bereich	Wiederaufbau	und	
humanitärer	Hilfe	wahrnimmt.	

Aus	der	zivilmilitärischen	Ver
mischung	ergeben	sich	für	
NROs,	die	sich	um	Neutralität	
bemühen,	seit	geraumer	Zeit	
immer	größere	Gefährdungen.	
Einige	NROs	haben	in	den	letz
ten	Jahren	ihre	Hilfe	in	Afgha
nistan	unter	anderem	mit	dem	
Hinweis	eingestellt,	dass	auf
grund	der	Instrumentalisierung	
des	humanitären	Mandats	
durch	das	Militär	eine	unabhän
gige	Hilfe	nicht	mehr	leistbar	ist.	
Nach	den	BalkanKriegen	geht	
es	im	Falle	von	Afghanistan	
erneut	um	die	grundsätzlich	zu	
diskutierende	Frage,	welchen	
Nutzen	oder	Schaden	die	Ver
quickung	von	ziviler	und	militä
rischer	Hilfe	nach	sich	zieht.
VENROPositionspapier: 

Perspektiven für Frieden, 

Wiederaufbau und Entwicklung 

in Afghanistan. 5. 10. 2007. 

www.venro.org

Neutralität 
in Gefahr
Humanitäre	Hilfe	bedeutet,	
dass	Hilfe	ohne	Ansehen	der	
ethnischen,	religiösen	oder	
politischen	Zugehörigkeit	der	
Opfer,	vielmehr	nach	dem	Kri
terium	der	Hilfsbedürftigkeit	
geleistet	wird	(Unparteilichkeit),	
dass	niemals	eine	Konfliktpartei	
unterstützt	oder	bei	ideolo
gischen	Disputen	Partei	ergrif
fen	wird	(Neutralität),	und	dass	
die	politische	Autonomie	der	
Hilfsorganisationen	gewahrt	
wird	(Unabhängigkeit).	Bei	einer	
Kooperation	humanitärer	
Hilfsorganisationen	mit	dem	
Militär	ist	es	für	die	lokale	Bevöl
kerung	jedoch	schwierig,	zwi
schen	den	„Parteiischen“	und	

Eine	Abkehr	vom	Primat	des	
Militärischen	muss	sich	auch	
in	der	Bereitstellung	von	
Finanzmitteln	widerspiegeln.	
Gegenwärtig	werden	aus	
dem	Bundeshaushalt	pro	
Jahr	mehr	als	530	Millionen	
Euro	für	den	Militäreinsatz	
(inkl.	des	unter	KostenNut
zenGesichtspunkten	frag
lichen	TornadoEinsatzes)	
ausgegeben.	Für	den	zivilen	
Aufbau	stehen	im	Jahr	2007	
100	Mio.	Euro	zur	Verfü
gung,	ab	2008	sind	125	Mio.	
Euro	vorgesehen.	Dieses	
Missverhältnis	von	Ausgaben	
für	militärische	und	zivile	
Zwecke	muss	zumindestens	
in	ein	ausgewogenes	Verhält
nis	gebracht	werden,	das	
heißt	es	müssen	deutlich	
mehr	Finanzmittel	für	den	
zivilen	Aufbau	zur	Verfügung	
gestellt	werden.
VENROPositionspapier 2007, 

S. 4

Bigotte Helfer
Es	ist	verständlich,	dass	Hilfs
organisationen	über	Militär
einsätze	nicht	erfreut	sind:	
Opfer	unter	der	Zivilbevölke
rung,	die	beim	Kampf	gegen	
die	Taliban	nicht	auszuschlie
ßen	sind,	werden	womöglich	
auch	ihnen	angelastet.	Es	ist	
aber	angesichts	der	prekären	
Sicherheitslage	Afghanistans	
mehr	als	bigott,	wenn	die	
guten	Helfer	vom	bösen	Militär	
nichts	mehr	wissen	wollen.	
Haben	sie	vergessen,	dass	sie	
nur	deswegen	ihren	Spielraum	
haben,	weil	ausländische	–	
nicht	zuletzt	amerikanische	–	
Soldaten	im	Lande	sind?	Oder	
ist	es	ihnen	egal,	wem	sie	hel
fen:	einem	Land,	das	von	der	

den	„Unparteiischen“	zu	unter
scheiden.	Wenn	Militärs	und	
ziviles	Personal	gemeinsam	
auftreten,	in	den	gleichen	Fahr
zeugen	sitzen,	die	gleichen	
Leistungen	anbieten	oder	gar	
ihre	Unterkünfte	im	gleichen	
Terrain	haben,	besteht	damit	
die	Gefahr,	dass	die	Bevölke
rung	das	Vertrauen	in	die	
Unparteilichkeit	humanitärer	
Organisationen	verliert.	Dann	
könnten	humanitäre	Helfer	
ihren	Zugang	zu	manchen	
Opfern	eines	Konflikts	verlieren,	
selbst	in	Auseinandersetzungen	
hineingezogen	und	zu	poten
ziellen	Angriffszielen	werden.
BICC u. a. (Hrsg.): Handreichung 

Themenbereiche und Konflikt

felder zivilmilitärischer Bezie

hungen. Bonn 2007, S. 3 f.

Herrschaft	der	Kriegsfürsten	
wegkommen	will,	oder	einem	
Land,	in	dem	mit	der	Herr
schaft	der	Taliban	die	Men
schenrechte	nichts	zählen?
Die	Hilfsorganisationen,	die	
sich	vom	Militärischen	ganz	
abkoppeln	wollen,	nehmen	
etwas	Wichtiges	nicht	zur	
Kenntnis:	Die	Bundeswehr	ist	
nicht	nur	aus	Aufbau	und	
sozialarbeiterischen	Gründen	
in	Afghanistan.	Ihr	Einsatz	soll	
auch	verhindern	helfen,	dass	
von	dort	aus	unsere	Freiheit	
bedroht	wird.
Die Welt, 9. 10. 2007.
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Frieden muss von innen wachsen

„BROT FÜR DIE WELT“ KONKRET

Friedenspotenziale 
der Zivilgesellschaft 
aus der Perspektive 
des Südens

Entscheidend ist, den Blick-
winkel südlicher Partner als 
die relevante Größe im Frie-
den und im Friedenshan-
deln zu begreifen und ernst 
zu nehmen. (…) Was sind 
die Lektionen der lokalen 
Organisationen?

1.	Organisationen	verändern	
sich	im	Prozess	der	Konfliktbe
arbeitung.	Ihre	Position	als	
Akteur	im	Geschehen,	die	
Funktionen,	die	sie	nun	wahr
nehmen,	die	Erwartungen,	die	
an	sie	herangetragen	werden,	
die	Art	und	Weise,	wie	sie	
intern	mit	Entscheidungspro
zessen	umgehen,	wandeln	
sich.	Die	Organisationen	wur
den	zu	Brücken	und	Mittlern	
zwischen	verschiedenen	
gesellschaftlichen	Ebenen.	Ihre	
Kontakte,	Beziehungen	und	
Interaktionen	erreichen	
sowohl	die	Betroffenen	vor	
Ort	als	auch	Regierungen	und	
internationale	Foren.	

2.	Konfliktbearbeitung	muss	
aus	dem	Wissen	vor	Ort	schöp
fen.	Denn	vor	Ort	wissen	
Gemeinschaften,	was	für	sie	
Frieden	bedeutet.	Die	Partner	
der	kirchlichen	Werke	unter
streichen,	wie	sehr	die	von	
Konflikten	unmittelbar	betrof
fenen	Menschen	vor	Ort	
darüber	im	Bilde	sind,	worum	

es	bei	der	Auseinandersetzung	
geht.	Sie	wissen,	wer	die	
Akteure	sind,	Sie	verstehen	
deren	Interessen	und	die	
Kräfte,	die	die	Gewalt	anhei
zen,	sehr	gut.	

3.	Die	Arbeit	im	politischen	
Raum	macht	die	Organisatio
nen	angreifbar.	Oft	wird	ihnen	
–	nicht	nur	von	Konfliktpar
teien	–	vorgeworfen,	selbst	
parteilich	zu	sein.	Aber	sie	
haben	auch	Strategien	entwi
ckelt,	eben	dieses	zu	vermei
den.	Eine	Strategie	ist	es,	in	
einem	„schützenden	Ring“	von	
Allianzen	und	Netzwerken	zu	
arbeiten.	Dieser	bietet	Schutz	
und	Empowerment	und	stärkt	
ihre	Standfestigkeit.

4.	Friedensarbeit	heißt	langfris
tig	zu	intervenieren.	Sie	erfor
dert	Ansätze,	die	niemanden	
ausschließen.	Die	Arbeit	hat	
sehr	viel	damit	zu	tun,	die	Ein
stellungen,	Glaubenssätze	und	
Wahrnehmungen	von	Men
schen	herauszufordern.	In	die
sem	Verständnis	wird	Frieden	
nicht	„woanders“	„entwickelt“	
oder	„gefördert“,	sondern	im	
eigenen	Umfeld	erstritten	und	
errungen.	Dazu	gehört	das	
beharrliche	Einbinden	der	ver
schiedenen	Konfliktparteien	
und	zugleich	das	klare	Bezie
hen	von	eigenen	Standpunk
ten.

5.	Viele	Partnerorganisationen	
erfahren	den	„Staat“	als	mäch
tiges	Gegenüber,	den	sie	in	

widersprüchlichen	Rollen	
wahrnehmen.	Regierungen,	
Verwaltungsapparate	und	
gesellschaftliche	Eliten	werden	
oft	als	die	eigentliche	Quelle	
von	Unsicherheit	in	der	Gesell
schaft	erlebt.	Gleichzeitig	gibt	
es	immer	wieder	Personen	im	
Staatsapparat,	die	sich	enga
giert	für	konstruktive	Lösun
gen	einsetzen.	

Die Sichtweise 
des Südens
Die	Realität	von	Friedens
arbeit	im	Süden	zeigt	auf,
•	 dass	die	nördliche	Diskus
sion	um	zivilmilitärische	
Zusammenarbeit	allenfalls	
eine	Teillösung	für	ein	Teil
problem	ist;
•	 dass	zivilmilitärische	
Übungen,	die	vor	Ort	mit	
internationalen,	aber	nicht	
mit	lokalen	Organisationen	
durchgeführt	werden,	über	
die	eigentlich	relevanten	
Akteure	hinweggehen;
•	 dass	der	Norden	schlecht	
aufgestellt	ist,	die	lokale	
Kompetenz	in	der	Analyse	
von	Konflikten	und	ihre	Ursa
chen	und	die	lokale	Fähigkeit	
bei	der	Bearbeitung	von	Kon
flikten	wahrzunehmen,	
solange	Organisationen	und	
Akteure	im	Norden	für	sich	
beanspruchen,	über	die	
„Deutungshoheit“	zu	verfü
gen;
•	 dass	südliche	Akteure	
immer	noch	eher	als	instru
mentelle	Umsetzer	von	Frie
densentwicklungsstrategien	
gesehen	werden,	die	im	Nor
den	entwickelt	wurden,	denn	
als	die	Entwickler	eigener	
Handlungskonzepte;
•	 dass	südliche	Akteure	
nicht	als	eigenständig	gestal
tende	Kräfte	in	ihrem	wirt
schaftlichen,	sozialen,	poli
tischen	Umfeld	ernst	genom
men	und	sensibel	gefördert	
werden.
Wolfgang Heinrich / Barbara 

Müller, a. a. O, S. 48.

6.	Generell	wird	ein	Engage
ment	seitens	des	Auslands	von	
Partnern	des	Evangelischen	
Entwicklungsdienstes	nicht	
abgelehnt.	Aber	internationale	
Interventionen	sollten	sich	
an	grundlegenden	Prinzipien	
orientieren.	Wichtig	ist	für	sie,	
dass	akzeptierte	und	legiti
mierte	internationale	Institu
tionen	wie	die	UN	handeln.	
Internationales	Handeln	sollte	
auf	transparente	Art	und	
Weise	und	mit	klar	formulier
ten	Zielen	erfolgen.	Internatio
nale	Organisationen	müssen	in	
guter	Verbindung	mit	Organi
sationen	der	Gesellschaft	ste
hen,	in	der	die	Intervention	
stattfindet	und	die	Traditionen	
der	Konfliktbearbeitung	
respektiert	werden.	Internatio
nale	Interventionen	sollten	
gegenüber	einem	Monitoring	
durch	die	Zivilbevölkerung	
offen	sein.

7.	Militärinterventionen	dürfen	
nur	auf	der	Grundlage	eines	
angemessenen	Mandates	einer	
legitimierten	internationalen	
Institution	erfolgen.	Sie	müs
sen	vorrangig	den	Schutz	der	
Zivilbevölkerung	durchsetzen	
und	auf	der	Grundlage	inter
nationalen	Rechts	und	der	

Menschenrechtskonventionen	
agieren.	Das	Ziel	muss	sein,	
Menschen	und	nicht	Regie
rungen	zu	schützen.
Nach Wolfgang Heinrich / Bar

bara Müller: Frieden muss von 

innen wachsen. In: eins. Ent

wicklungspolitik, Nr. 15–16–2007, 

S. 45 ff.
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Nachrichten

Spendenkonto von 
„Brot für die Welt“

Ev.	Darlehensgenossenschaft	
Kiel,	
KontoNr.:	500	500
BLZ:	210	602	37

Mazedonien	(2007)	steht	als	
nächste	Station	die	Philippinen	
auf	dem	Programm	(Mai	2008).	

Lernen mit Peace Counts 
In	den	vergangenen	drei	Jah
ren	haben	Fotografen	und	
Reporter	von	Peace	Counts	
insgesamt	30	Konfliktregionen	
bereist,	von	Afghanistan	bis	
Zypern,	und	Menschen	aufge
stöbert,	die	über	ethnische,	
religiöse	und	politische	Barrie
ren	hinweg	verfeindete	Lager	
wieder	zusammen	bringen.	
Peace	Counts	School	nimmt	
die	Reportagen	und	Fotos	der	
Projekte	zum	Ausgangspunkt	
für	vielfältige	Lernarrange
ments.	Dabei	steht	die	Über
zeugung	im	Mittelpunt,	dass	
es	wichtig	ist,	in	Form	faszinie
render	Reportagen	Vorbilder	
für	Frieden	anzubieten	und	
die	Auseinandersetzung	mit	
den	Bedingungen	des	Frie
dens	zu	ermöglichen.	
Speziell	für	den	Schulbereich	
wurden	vielfältige	Materialien	
entwickelt.	Hierzu	gehören	
eine	Posteraustellung,	Katalog,	
Lernzirkel,	CDROMs,	Podcasts.
ww.peacecountsschool.org
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„Brot für die Welt“: 
Partner von „Peace 
Counts on Tour“
Ansatz	des	Projektes	„Peace	
Counts	on	Tour“	ist	die	Ausein
andersetzung	mit	Best	Prac
ticeBeispielen	erfolgreicher	
Friedensstiftung	in	unter
schiedlichsten	Konfliktregio
nen.	
Best	PracticeBeispiele	sind	
eine	bisher	noch	wenig	ge
nutzte,	doch	erfahrungs
gemäß	produktive	Quelle	der
Inspiration	und	öffnen	im	
jeweils	eigenen	Land	neue	
Möglichkeitsräume.
Diesem	Zweck	dienen	die	vom	
Peace	Counts	project	recher
chierten,	veröffentlichten	und	
vom	Institut	für	Friedenspäda
gogik	didaktisch	aufbereiteten	
Best	PracticeBeispiele.
„Peace	Counts	on	Tour“	ist	ein	
Projekt	des	Instituts	für	Frie
denspädagogik	Tübingen	e.	V.	
(in	Zusammenarbeit	mit	der	
Agentur	Zeitenspiegel)	und	
wird	vom	Institut	für	Auslands
beziehungen	mit	Mitteln	des	

Institute	for	Peace	Education	
Tübingen	(ift)	/	Peace	Counts	
project	(Hrsg.):
Peace	Counts	on	Tour.	Peace	
Education	in	Conflict	Regions.	
Station	Colombo	/	Sri	Lanka.
Tübingen,	2007,	20	Seiten.
Bezug: 

Institut für Friedenspädagogik, 

www.friedenspaedagogik.de

Neue Unterrichts
materialien

niemand isst für sich 
allein 
Die	Kampagne	für	Ernäh
rungssicherheit	informiert:	
Ab	Januar	2008	gibt	es	im	
Internet	Unterrichtsbausteine	
für	die	Sekundarstufe	I
www.brotfuerdiewelt.de/

ernaehrung
 
Fair Trade for Fair Life –	
Fairer Handel und Globa-
lisierung.	
Unterrichtsbausteine	für	die	
Grundschule,	Sekundarstufe	I	
und	II	und	berufliche	Schulen
Art. Nr. 112 105 170 Euro 5,–

Zu	den	Unterrichtsbaustei
nen	Fair Trade for Fair Life	
gibt	es	nun	einen	sehr	
anschaulichen	Film.	Darin	
wird	die	konkrete	Projektar
beit	von	Kleinbauern,	die	auf	
ökologische	Anbaumethoden	
umstellen	und	deren	Pro
dukte	zu	fairen	Konditionen	
gehandelt	werden,	darge
stellt.	Geeignet	für	Sek	I	u.	II.	
DVD, 15 Min. Fairer Handel in 

Ecuador
 

Arbeitskreis 
Pädagogik
Die	nächste	Jahresversamm
lung	findet	vom	28.	–	30.11.	
2008	in	Berlin	statt.	Einla
dungen	werden	ab	April	2008	
verschickt.	
Kontakt: Ursula Hildebrand 

„Brot für die Welt“ Stafflen

bergstr. 76, 70184  Stuttgart

u.hildeband@brotfuerdie

welt.de

Auswärtigen	Amtes	gefördert.	
Partner	sind	„Brot	für	die	Welt“	
und	die	GTZ.	Das	Projektarran
gement	besteht	aus	der	Foto
ausstellung	„Peacebuilders	
Around	the	World“	sowie	
einem	friedenspädagogischen	
und	friedensjournalistischen	
Begleitprogramm	in	Form	von	
Lernzirkeln,	Workshops
und	Vorträgen.	
„Peace	Counts	on	Tour“	wen
det	sich	an	die	Öffentlichkeit
(Ausstellung),	vor	allem	aber	
an	Multiplikatoren	und	Journa
listen	(Begleitprogramm).	
„Peace	Counts	on	Tour“	ist	
keine	kommunikative	Einbahn
straße.	Die	Beiträge	der	Teil
nehmerinnen	und	Teilnehmer	
der	Lernzirkel	und	Workshops	
werden	dokumentiert	und	
ausgewertet	(Bild,	Text	und	
Ton).	
Ziel	ist	es,	am	Ende	einer	drei
jährigen	Praxiserfahrung	ein	
international	erprobtes	„Lehr
buch	für	Friedensstiftung“	zu	
entwickeln	und	zu	veröffent
lichen.	Nach	Sri	Lanka	und	
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Name

1/95	 Frauen	gestalten		
die	Welt

2/95	 Ächtung	von	Land
minen

3/95	 Katastrophenhilfe
1/96	 Menschenrechte
2/96	 Umwelt	und	Entwick

lung
3/96	 Globales	Lernen
1/97	 Globalisierung
2/97	 Kinder	im	Krieg
3/97	 Schulpartnerschaften
1/98	 Sport	und	Eine	Welt
2/98	 Kinderarbeit
3/98	 ÖRK:	Gewalt	über

winden
1/99	 Lokale	Agenda	an	
	 Schulen
2/99	 Erlassjahr	2000
3/99	 Konfliktbearbeitung
1/00	 Globales	Lernen	und	

Expo	2000
2/00	 Ernährungssicherung
3/00	 Kampagne	gegen	Klein	

waffen

1/01	 Arbeit	und	Ausbildung
2/01	 Internationaler	Terroris

mus
3/01	 FußballWM	in	Asien
1/02	 Erdöl
2/02	 Wasser
3/02	 Grundbedürfnisse
1/03		 Neue	Welt(un)ordnung
23/03	 Gerechtigkeit
1/04	 Universale	Werte
23/04	 Zivilgesellschaft
1/05	 Gesichter	des	Hungers
2/05	 Fair	Play	for	Fair	Life
3/05	 Gewaltprävention
1/06	 Fairer	Handel
2/06	 Versöhnung
3/06		 Müllexport
1/07	 Ernährungskrise
2/07	 Klimawandel

Alle Ausgaben von GLOBAL 
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pdfDatei abrufbar: 
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Wer	den	Frieden	will,	muss	
den	Frieden	vorbereiten.	
Wer	aus	dem	Frieden	Gottes	
lebt,	tritt	für	den	Frieden	in	
der	Welt	ein.	

Gerechter	Friede	in	der	globa
lisierten	Welt	setzt	den	Ausbau	
der	internationalen	Rechtsord
nung	voraus.	

Staatliche	Sicherheits	und	
	Friedenspolitik	muss	von	den	
Konzepten	der	„Menschlichen	
Sicherheit“	und	der	„Mensch
lichen	Entwicklung“	her	
gedacht	werden.

Grundsätze der Denkschrift 

„Aus Gottes Frieden leben – für 

gerechten Frieden sorgen“ des 

Rates der Evangelischen Kirche 

in Deutschland (2007)

EKD Denkschrift 2007. Gütersloh 

2007, S. 9.
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